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EINLEITUNG



VPOD und VZL DaZ wollen mit diesem
Leitfaden den betroffenen Lehrper-
sonen Deutsch als Zweitsprache und
anderen von der Gemeinde ange-
stellten Lehrpersonen in der Volks-
schule ein Instrument in die Hand
geben, mit Hilfe dessen sie sich
iiber die Anstellungsbedingungen,
die fiir sie gelten, selbststandig
informieren konnen. Leider sind die
Bedingungen in den 171 Ziircher
Gemeinden sehr unterschiedlich.

Klassenlehrpersonen der Kleinklassen

E sind dagegen meist kantonale
Angestellte. Fir sie gelten das kan-
tonale Lehrerpersonalgesetz und
die dazu gehdrige Verordnung.

Eine zweite Absicht ist die Bereit-
stellung eines Argumentariums. Auf
Grund dessen sollen Betroffene in
die Lage versetzt werden, in den
Gemeinden, die noch einen verhalt-
nismassig niedrigen Standard

haben, Verbesserungen der Anstel-
lungsbedingungen gegeniiber den
verantwortlichen Behdrden sachlich
zu begriinden. Bekannt gemacht
werden sollen auch die wichtigen
Inhalte aus dem Leithild des VZL
DaZ betreffend der Berufsheschrei-
bung der DaZ-Lehrpersonen, einem
moglichen Pflichtenheft sowie Aus-
sagen zu Aus- und Weiterbildung.

Insgesamt geht es darum, das
Selbstbewusstsein der Fachfrauen
(und -ménner) mit dem spezifischen
Berufsauftrag DaZ zu fordern und
einen Beitrag zur Gleichstellung
dieser Fachpersonen zu leisten. Sie
sollten sich als Teilzeitangestellte,
als Frauen und zu oft noch als prekér
Angestellte gegen ihre Diskriminie-
rung wehren kénnen.
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DIE WICHTIGSTEN
RECHTLICHEN GRUND-
LAGEN



ICH BIN LEHRPERSON (FUR DAZ)

UND VON DER GEMEINDE AN-

GESTELLT. WIE KANN ICH MICH

INFORMIEREN, WAS FUR MICH

HEUTE GILT?

Wenn ich von der Gemeinde angestellt
bin, muss ich als erstes herausfinden,
was in meiner Gemeinde gilt, das
heisst, fiir welches Personalrecht sie
sich politisch entschieden hat. Dazu
muss ich auf der Gemeinde oder

der Schulpflege die entsprechenden
Personalreglemente , Verordnungen,
Ausfiihrungserlasse, Statuten der
zustandigen Pensionskasse moglichst
vollstandig verlangen. Die Abgabe
dieser Dokumente darf nicht verwei-
gert werden. Wenn die Gemeinde keine
solchen Reglemente erlassen hat,

gilt das kantonale Personalrecht.

Am 1. Juli 1999 ist im Kanton Ziirich
das neue kantonale Personalgesetz

in Kraft getreten. Alle Arbeitsverhalt-
nisse des Staats- und Gemeinde-
personals sind dem offentlichen Recht

unterworfen, das heisst, die An-
stellung all dieser Arbeitnehmenden
gilt als dffentlich-rechtlich. Privat-
rechtliche Anstellungen, die nur
dem Obligationenrecht (OR) unter-
stehen, sind ausgeschlossen.

Jede Gemeinde im Kanton Ziirich kann
aber in einem politischen Entscheid
nach wie vor selber bestimmen,

wie sie ihr Personalrecht ausgestalten
will. Der Kanton und die Bildungs-
direktion kénnen hochstens Empfeh-
lungen formulieren.

Grundsatzlich kann jedoch nichts
willkiirlich und nur fiir einen Einzelfall
festgelegt werden. Es braucht fiir
alles eine gesetzliche oder reglemen-
tarische Grundlage.




WELCHE DREI HAUPTSACHLICHEN

1. Die Gemeinde hat kein eigenes

MOGLICHKEITEN HABEN DIE

Personalreglement verabschiedet.

GEMEINDEN IM KANTON ZURICH?

In diesem Fall gilt § 72 des kantona-
len Gemeindegesetzes: «... Soweit
die Gemeinden keine eigenen
Vorschriften erlassen, sind die Be-
stimmungen des Personalgesetzes
und seiner Ausfiihrungserlasse
sinngemass anwendbar.» (Dies gilt
iibrigens auch dann, wenn die Ge-
meinde zwar ein eigenes Personalreg-
lement hat, dieses aber Liicken
aufweist.) Gemeint sind mit dieser
Regelung im Gemeindegesetz das
iibergeordnete kantonale Personalge-
setz, die Personalverordnung und

die Vollzugsverordnung zum Per-
sonalgesetz — ob die spezielle
Gesetzgebung fiir die Volksschule,
namlich Lehrerpersonalgesetz

und Lehrerpersonalverordnung eben-
falls gelten, misste in einem
entsprechenden Musterfall geklart
werden. Wenn nur das iibergeordnete
Personalrecht gilt, welches auf

viele spezielle Angelegenheiten der
Volksschule keine Riicksicht nimmt,
entstehen viele Unklarheiten. Die
Anwendung ware unseres Erachtens

nicht «sinngemass», wie im Gemein-
degesetz gefordert. (Die Bildungsdi-
rektion empfiehlt mit dieser Begriin-
dung denn auch allen Gemeinden,
Lehrerpersonalgesetz und -verordnung
des Kantons fiir die gemeindeeigenen
Lehrpersonen zu iibernehmen. )

2. Die Gemeinde hat ein vollig
eigenes Personalreglement ohne
Bezug zum kantonalen Recht.

In diesem Fall gilt allein dieses
Personalreglement mit seinen Ver-
ordnungen und Ausfiihrungserlassen.
Dass Gemeinden so entschieden
haben, ist zwar moglich, aber

relativ selten.

3. Die Gemeinde hat ein eigenes
Personalreglement mit mehr oder
weniger ausfiihrlichen Verweisen
auf das kantonale Recht.

Das ist wohl der haufigste Fall. Oft
wird in solchen Reglementen fiir
die gemeindeeigenen Lehrpersonen
der Volksschule eine Spezialrege-
lung getroffen. Im Idealfall steht in
einem speziellen Paragrafen: «Fiir
die (Fach-)Lehrpersonen der Volks-

schule gelten Lehrerpersonalgesetz
und Lehrerpersonalverordnung des
Kantons.» Fiir diese Lehrpersonen
gelten dann oft nur noch gemeinde-
eigene Regelungen betreffend
Pensionskassen, Frithpensionierungen
oder ahnliches. Arbeitszeiten, Kiindi-
gungsfristen, Lohne, Teuerungsaus-
gleich, Stufenanstiege, Einstufungen
etc. werden dann gemass kantonalen
Vorschriften geregelt.

Die Stadt Ziirich geht in ihrer Stad-
tischen Volksschullehrerverordnung
SVL in der Ubernahme des kantonalen
Lehrerpersonalrechtes beispielsweise
recht weit. So sind auch alle Lohn-
bewegungen der stadtischen Lehrper-
sonen an kantonale Entscheide ( meist
des Regierungsrates) gekoppelt.

Es ist aber auch moglich, dass nur
einzelne Teile aus dem kantonalen
Lehrerpersonalrecht iibernommen
werden, z.B. betreffend Pflichtstun-
denzahl, und alles andere durch das
Gemeindereglement bestimmt wird.




WIE WERDEN LEHR-
PERSONEN ANGESTELLT?

In den allermeisten Féllen muss eine
Anstellung durch eine Verfiigung

der Behdrde erfolgen, die sich auf
das geltende Recht beruft. Gegen
eine vermutete falsche «Auslegung»
dieses Rechts in der Anstellungs-
verfiigung kann bei der iibergeord-
neten Behdrde innert Frist Rekurs
erhoben werden. Eine entsprechende
Rechtsmittelbelehrung muss auf
der Verfiigung stehen. In Streitfallen
gilt die Verwaltungsgerichtsbarkeit.
(Im Gegensatz dazu ist ein privat-
rechtlicher Vertrag eine Abmachung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
merin, die bei Einverstandnis von
beiden unterschrieben werden muss.
In Streitfallen ist hier das Arbeits-
gericht zusténdig. Die Mindest-
standards setzt in diesem Fall das
Schweizerische Obligationenrecht. )
Nur in einzelnen Gemeinden und

in Ausnahmefallen konnen allenfalls
auch noch sogenannte offentlich-
rechtliche Arbeitsvertrage abge-
schlossen werden. Dazu braucht es
aber eine spezielle Erwdhnung
dieser Méglichkeit im entsprechenden
Personalrecht.

ANSTELLUNGEN BEFRISTET
ODER UNBEFRISTET?
WIE «FLEXIBEL» DARF

DIE STUNDENZUTEILUNG SEIN?

Wenn sich die Gemeinde auf das
kantonale Lehrerpersonalrecht beruft,
ist nur eine unbefristete Anstellungs-
verfiigung mit einer festgelegten
Lektionenzahl méglich. Allenfalls ist
im ergdnzenden Gemeindereglement
eine Anstellung auf ein Mindest-
pensum oder eine Bandbreite von

z. B. plus/minus 2 Lektionen (Bei-
spiel: Stadt Ziirich) oder eine andere
Art der Relativierung vorgesehen.

Eine jahrliche Anpassung der Lektio-
nenzahl ist in diesem Fall nicht ohne
jeweilige Anderungskiindigung mog-
lich, das heisst, eine neue (tiefere)

Lektionenzahl miisste vor Beginn der
Kiindigungsfrist neu verfiigt werden.

Eine standige jahrliche oder gar
semesterweise Anpassung der Lekti-
onenzahl an den Bedarf, wie es noch
haufig vorkommt, gilt als Kettenar-
beitsvertrag. Dieser ist im privaten
Recht (OR) verboten. Offentliche
Arbeitgeber kdnnen aber solche immer
wieder andernde, befristete Anstel-
lungen in ihren Personalreglementen
vorsehen. In diesem Fall muss un-




bedingt politisch darauf hin gewirkt
werden, dass auch fiir Fachlehrperso-
nen im Gemeinde-Personalreglement
unbefristete Anstellungen festgelegt
werden. Wenn eine gewisse Flexibilitat
unabdingbar ist, kann diese z.B. mit
dem Bandbreitenmodell (Anstellung
fiir 8—12 oder 16— 20 Lektionen)
erreicht werden, welches der Lehr-
person doch eine gewisse minimale
Sicherheit bietet. Erst wenn die Lekti-
onenzahl unter das verfiigte Minimum
fallt, ware dann wieder die schon
erwahnte Anderungskiindigung nétig.

WIE KANN MIR
GEKUNDIGT WERDEN?

Eine befristete Anstellung lauft
einfach ohne Kiindigung aus.

Unbefristete Anstellungen bieten
einen gewissen Schutz, indem min-
destens eine Frist fir die Kiindigung
(oder auch Teilkiindigung oder
finderungskiindigung ) eingehalten
werden muss. Im kantonalen Lehrer-
personalrecht gelten Kiindigungs-
fristen von 4 Monaten ( 15. April ), und
ab 10 Dienstjahren von 6 Monaten
(15. Februar) einzig auf Ende Schul-
jahr (jeweils 15. August). Im Ge-
meinde-Personalreglement kann aber
auch anderes vorgesehen sein, z.B.
eine Kiindigungsfrist von 3 Monaten
auf das Ende jedes Kalendermonats.

Eine Kiindigung muss mit einge-
schriebenem Brief rechtzeitig bei
den Arbeitnehmenden (und im
umgekehrten Fall auch beim Arbeit-
geber) eintreffen. Der Arbeitgeber
muss die Kiindigung begriinden.
Tut er das nicht von sich aus, kann
diese Begriindung innert einer
gewissen Frist schriftlich verlangt
werden. Diese Begriindungspflicht

gilt fiir die Arbeitnehmenden nicht.

Bei Kiindigungen aus wirtschaftlichen
Griinden (z.B. Aufhebung von meh-
reren Stellen infolge Sparmass-
nahmen ), muss nach kantonalem
Personalrecht oder wenn das Ge-
meinde-Personalreglement nichts
solches vorsieht, ein Sozialplan
erstellt werden. Aber auch bei einer
einzelnen unverschuldeten Entlas-
sung aus wirtschaftlichen Griinden
sind ab einem bestimmten Alter und
einer bestimmten Anzahl Dienst-
jahre Entschadigungen vorgesehen
(beim Kanton ab Alter 35 und 5
Dienstjahren). Diese gibt es meist
in Form von Abfindungen in einer
Anzahl Monatslohne. Die Leistungen
richten sich nach Alter, Dienstalter
und personlichen Verhaltnissen. Wenn
im Gemeinde-Personalreglement
eine eigene Form von Sozialplan

und eine eigene Abfindungsregelung
vorgesehen sind, gelten diese.

Bei Kiindigungen infolge ungeniigen-
der Leistung oder unbefriedigenden
Verhaltens muss nach kantonalem




Personalrecht mindestens eine un-
geniigende Mitarbeiterbeurteilung
vorliegen, und (ausser im ersten
Jahr in einer Gemeinde ) auch eine
Bewéhrungsfrist von 3 — 6 Monaten
eingehalten und eine zweite MAB
durchgefiihrt werden, bevor unter
Beriicksichtigung der Kiindigungs-
frist gekiindigt werden kann. Das
Gemeinde-Personalreglement kann
andere Regelungen vorsehen.

WELCHER LOHN

Gemass kantonalem Lehrerpersonal-
recht ist das bei einer Pflichtstun-
denzahl von 29 (Unterstufe) oder 28
(Mittel- und Oberstufe) der normale
Lohn fiir Primar- oder Oberstufen-
lehrpersonen mit entsprechender
Einstufung. Es gelten dann auch

die Bestimmungen betreffend
Altersentlastungen bei Voll- oder
Teilzeitpensum. Lohnbewegungen wie
Stufenanstieg und Teuerungsaus-
gleich sind in diesem Fall meist auch
an kantonale Entscheide gebunden.
Oft haben die Gemeinden in ihren
Reglementen den Lohnanspruch
anders definiert, z.B. indem fest-
gelegt ist, dass sie nur 80 oder
90 % dieser Lohne bezahlen oder
diese Lohne bei Stufenanstiegen

nur bis zu einer gewissen Stufe er-
héht werden oder dass sie nur den
Vikariatslohn aushezahlen, etc.

Nach kantonalen Richtlinien wird der
Lohn als Monatslohn aushezahlt.

Wenn es im Gemeindereglement
vorgesehen ist, kann der Lohn aber
auch im Stundenlohn aushezahlt
werden. Unbedingt zu beachten

ist, dass dieser Stundenlohn auch
geschuldet ist, wenn die Lehrperson
krank ist, und allenfalls sogar auch
dann, wenn Stunden ohne Verschul-
den der Lehrperson ausfallen.




AB WELCHEM VERDIENST

BIN ICH IN EINER

Ab einem Jahresverdienst von

CHF 22 575.— ( giiltig ab 1.1.2005,
Inkraftsetzung 1. BVG-Revision)
miissen alle Arbeitnehmenden obli-
gatorisch in eine Pensionskasse
aufgenommen werden. In der Beam-
tenversicherungskasse des Kantons
Ziirich (BVK), der auch viele Ge-
meinden im Kanton angeschlossen
sind, gilt ebenfalls ab 1.1.2005 ein
Mindestlohn fiir die Aufnahme von
CHF 19 350.—. Fiir Lehrpersonen, die
zum Schuljahresbeginn 16. August
angestellt werden, ist auch folgende
Information von Bedeutung: Der vor-
aussichtliche Lohn fiir die verbleiben-
den 4 ¥ Monate des Kalenderjahres
wird auf das ganze Jahr hochgerech-
net, und diese Summe entscheidet
iiber Aufnahme oder Nichtaufnahme.
Es ist wichtig zu iiberpriifen, ob man
nicht vergessen wird! Das kommt
immer wieder vor, und es ist oft

sehr schwierig bis unmoglich, fiir
zuriickliegende Jahre nachzuzahlen.
Auf alle Félle sollte man sich zu-
sammen mit dem Personalreglement
auch die Statuten der in Frage kom-
menden Pensionskasse beschaffen.

WAS SIND MEINE RECHTE

BEI KRANKHEIT, UNFALL,

MUTTERSCHAFT, URLAUB,

KURZURLAUBEN?

WIE IST DIE TEILNAHME AN

TEAMAKTIVITATEN FUR TEIL-

ZEITANGESTELLTE GEREGELT?

Die detaillierten Bestimmungen
miissen im entsprechenden Perso-
nalreglement nachgeschaut werden.

Von allgemeiner Bedeutung ist, dass
fiir die Betreuung eigener kranker

Kinder oder sonstiger naher Angeho-
riger Kurzurlaub (meist 3, evtl. auch
5 Tage) gewahrt werden muss, wenn
keine andere Betreuungsmoglichkeit
gefunden wird, und zwar pro Krank-
heitsfall und nicht etwa pro Jahr.

Grundsétzlich sind VPOD und VZL
DaZ der Ansicht, dass diese Teil-
nahme wichtig ist und auch Teil-
zeitangestellte ihre Gesichtspunkte
einbringen und von ihrem Mitspra-
cherecht Gebrauch machen sollten.
Im kantonalen Lehrerpersonalrecht
gehoren Teilzeitangestellte ab einer
bestimmten Anzahl Wochenlektionen
zur Schulkonferenz und haben so
das Recht zur Mitsprache. Fiir die
Gemeindeangestellten kann auch
das wieder anders geregelt sein.




Oft taucht das Problem auf, dass
Schulpflegen oder Schulleitungen ver-
langen, dass auch die Teilzeitange-
stellten an sdmtlichen Sitzungen
teilnehmen. Das gibt zu Konflikten
Anlass. Als Teilzeitangestellte darf ich
namlich selbstverstandlich fiir den
Rest der Zeit andere Verpflichtungen
iibernehmen, z. B. eine zweite Arbeits-
verpflichtung, Betreuungsaufgaben,
persénliche Weiterbildung etc.

Es ist oft schwierig, die neben den
eigentlichen Lektionen im Berufsauf-
trag enthaltenen Pflichten zeitlich

fir alle Teammitglieder «gerecht» in
der Woche zu verteilen. Die Forderung
der Lehrerpersonalverbande lautet,
dass die Zusatzpflichten nur relativ
zur Lektionenverpflichtung eingefor-
dert werden diirfen. In den meisten
Personalreglementen, auch im kanto-
nalen Lehrerpersonalrecht, ist

das aber ziemlich ungenau formuliert.

WELCHE FORM

Wenn eine Gemeinde das kantonale
Lehrerpersonalrecht iibernommen
hat, ist darin auch die Mitarbeiter-
beurteilung inbegriffen, wie sie fiir
kantonale Lehrpersonen gilt, ins-
besondere was Rechtsvorschriften,
Ablauf, Haufigkeit etc. betrifft.

Die Gemeinde konnte fiir die spezifi-
sche Beurteilung der DaZ-Lehrperso-
nen aber durchaus spezifische
inhaltliche Abweichugen beschliessen.

Fiir die Gemeinden mit eigenem
Personalreglement gilt dieses auch
betreffend der Mitarbeiterbeurteilung.
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EMPFEHLUNG DES
KANTONS AN DIE
GEMEINDEN

4

ARGUMENTE FUR EINE
GLEICHSTELLUNG



Der Kanton empfiehlt den Gemeinden
weitgehend, ihre Angestellten in

den Volksschulen gleich zu behan-
deln wie kantonale Angestellte,

d.h. fiir sie das kantonale Leh-
rerpersonalrecht zu iibernehmen.
Details und Musteranstellungsver-
fligungen sind zu finden unter
www.volksschulamt.zh.ch/Downloads/
Formulare/kommunale Lehrpersonen.

ARGUMENTE, DIE FUR EINE
GLEICHSTELLUNG MIT DEN
ANDEREN VOLKSSCHULLEHR-
PERSONEN SPRECHEN

Viele dieser Argumente ergeben sich
aus der Beschreibung des Arbeits-
felds im Leitbild des VZL DaZ (siehe
Kapitel 5). Inshesondere folgende
Sachverhalte sollten den Schulpflegen
und Gemeindebehdrden entgegen
gehalten werden, die immer noch
glauben, dass Deutschlehrerinnen we-
niger verdienen sollten als «normale»
Lehrpersonen, und oft damit argu-
mentieren, dass sie ja keine Klas-
senverantwortung zu tragen haben.

= Zusétzlich zum normalen Primar-
oder Sekundarlehrerdiplom bringen
DaZ-Lehrpersonen eine spezifische
Bildung und spezifisches Knowhow
fiir das Unterrichten von Deutsch
als Zweitsprache und den Umgang
mit anderssprachigen Schiile-
rinnen und Schiilern und deren
Eltern mit. Sie leisten Unver-
zichtbares fiir die Integration.

=» Sie arbeiten mit vielen anderen
Lehrpersonen und Fachdiensten
zusammen, sind unabdingbarer Teil
des Schulhausteams und {iberneh-
men Aufgaben wie alle andern.

= Sie sind an der Elternarbeit
beteiligt.

= Englisch- oder Turnlehrpersonen
verdienen auch nicht weniger
als Klassenlehrpersonen.
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AUSZUGE AUS DEM
LEITBILD VZL DAZ



[Das Leitbild kann als Ganzes unter
www.vzl-daz.ch/Berufsleitbild
heruntergeladen werden.]

3. Das Arbeitsfeld der
DaZ-Lehrperson
3.1. Die Rolle der DaZ-Lehrperson
Die besondere Motivation der
DaZ-Lehrperson beruht auf ihrem
Interesse an Spracherwerbsprozes-
sen, sowie an der sozialen Situa-
tion von Migrantenkindern und
-jugendlichen. Die DaZ-Lehrperson
unterstiitzt in Zusammenarbeit mit
der Klassenlehrperson die anders-
sprachigen Schiilerinnen und Schiiler
beim Erlernen der deutschen Sprache.
Sie schafft einen Rahmen, in welchem
sie ein Vertrauensverhaltnis zur Schii-
lerin/zum Schiiler aufbaut. Sie starkt
sein/ihr Selbstvertrauen und den
Mut zur Kommunikation. Parallel zur
sprachlichen Ausdrucksfahigkeit ent-
wickelt sich seine/ihre soziale Kompe-
tenz im Umgang mit Schiilerinnen und
Schillern verschiedenster Herkunft.

Die DaZ-Lehrperson kann zwischen
Schule und anderssprachigem

Elternhaus vermitteln. Sie macht
die Eltern bei Bedarf mit unserem
Schulsystem vertraut und kann

bei der Klassenlehrperson das Ver-
standnis fiir die anderssprachigen
Schiilerinnen und Schiiler vertiefen.

Die DaZ-Lehrperson vertritt die An-
liegen der anderssprachigen Kinder
und Jugendlichen im Lehrerteam
und gegeniiber der Schulpflege.

Im Ubrigen gelten fiir die DaZ-
Lehrpersonen das im jeweiligen
Kollegium erarbeitete Leitbild,
sowie die LCH-Standesregeln.

3.2. Das Profil der DaZ-Lehrperson
Die DaZ-Lehrperson besitzt ein
Féahigkeitszeugnis. In einer Zu-
satzausbildung und/oder in Wei-
terbildungskursen bildet sie sich
zur Fachperson in Didaktik fiir
Deutsch als Zweitsprache aus.

» Die DaZ-Didaktik unterscheidet
sich grundsétzlich von der Didaktik
fiir Deutsch als Erstsprache.

» Die DaZ-Lehrperson weiss um
die personlichkeitsbildende

Bedeutung der Zweitsprache.

» Sie unterrichtet gezielt in den

vier Kompetenzbereichen «Hor-
verstehen, Leseverstehen, Sich
Mitteilen und Schreiben».

» Sie arbeitet gezielt am Grund-

und Aufbauwortschatz.

Sie ist in der Lage Sprachstand-
serhebungen durchzufiihren,
auszuwerten und in die Unter-
richtsplanung zu integrieren.
Sie kennt die wichtigs-

ten Unterschiede zwischen

der Standardsprache und

dem Schweizerdeutsch.

Sie kennt das Angebot an Kur-
sen in Heimatlicher Sprache
und Kultur (Kurse HSK) und
ermuntert die Schiilerinnen und
Schiiler zu deren Besuch.

Sie tauscht mit der Klassenlehr-
person Informationen iiber die
Ausgangslage, die Befindlichkeit
und die Fortschritte der Schii-
lerinnen und Schiiler aus und
beteiligt sich an der Erarbeitung
eines Forderplans. Sie wird bei
Beurteilungen, Promotionen

und Abklarungen beigezogen.

4. Arbeitsbedingungen der
DaZ-Lehrperson

» Die Schulpflege basiert die Anstel-
lung auf einem Fahigkeitszeugnis.
» Zusatzliche Aus- und Weiterbildun-
gen sollten beriicksichtigt werden.
» Die Anstellung erfolgt gemass
den von der Bildungsdirektion
herausgegebenen Empfeh-
lungen (siehe Verzeichnis im
vollstandigen Berufsleithild ).

4.2. Arbeitshedingungen:

» Ein geeigneter Unterrichtsraum
und eine fixe Materialabla-
ge stehen zur Verfiigung.

» Der Materialkredit entspricht der
Aufgabe und den Schiilerzahlen.

» Bei der Gestaltung des Stun-
denplans wird auch auf die
Arbeitssituation der DaZ- Lehr-
person Riicksicht genommen.

» Die DaZ-Lehrperson erhalt das
Schulblatt des Kantons Ziirich.

» Die DaZ-Lehrperson gehort
zum Lehrerkollegium.
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AUS- UND
WEITERBILDUNGS-
MOGLICHKEITEN

T

MITGLIED WERDEN IN
VZL DAZ UND/ODER
VPOD



Grundsatzlich gibt es keine Aushil-
aung zur Lehrperson Deutsch als
Zweitsprache. Aus- und Weiterbil-
dung ist Sache der Lehrperson.

Die Padagogische Hochschu-

le Ziirich phzh bietet an:

» ab 2005 alle 2 Jahre den Nach-
diplomkurs «Migration und
Schulerfolg» ehemals ZALF

» ab Friihling 200€ den Nachdiplom-
kurs «Deutsch als Zweitsprache»

» den Crash-Kurs fiir Deutsch
als Zweitsprache

» Weiterbildungskurse verdffent-

licht iri Jahreskursprogramm
der phzh und der ZAL

Links: unter www.phzh.ch

una www.vzl-daz.ch

VEREIN ZURCHER LEHR-
PERSONEN DEUTSCH ALS
ZWEITSPRACHE VZL DAZ

Der Verein Ziircher Lehrpersonen
Deutsch als Zweitsprache VZL DaZ
(ehemals «Konferenz Deutschlehr-
krafte fiir Fremdsprachige des
Kantons Ziirich / DFZ") wurde 1988
gegriindet und zahlt zurzeit rund 300
Mitglieder. Lehrpersonen aller Stufen,
welche im Bereich DaZ unterrichten,
konnen Aktivmitglieder, Personen, die
sich fir die Tatigkeit des Vereins in-
teressieren, Passivmitglieder werden.
Der Verein VZL DaZ unterstiitzt die
DaZ-Lehrpersonen in ihrer Berufs-
arbeit durch Fachinformationen und
Weiterbildung, setzt sich fiir das
Ansehen des Berufstandes ein und
vertritt die beruflichen Interessen der
DaZ-Lehrpersonen in Zusammenarbeit
mit Lehrerschaft und Behorden.

Mit Erfolg setzte sich der Vorstand
ein, dass die Deutschlehrpersonen
bessere Anstellungsbedingungen
erhielten. Er pflegt den Kontakt zur
Padagogischen Hochschule und zum
Volksschulamt, Sektor Interkulturelle

Padagogik und von den kantonalen
Behdrden wird er eingeladen, um zu
geplanten Neuerungen Stellung zu
beziehen.

Jedes Jahr organisiert er die

grosse Fachtagung.

Damit der Einsatz fiir die Vereins-
ziele erfolgreich bleibt und noch
erfolgreicher wird, ist es notwendig,
dass eine moglichst grosse Zahl der
1000 DaZ-Lehrpersonen im Kanton
Ziirich dem VZL DaZ beitritt.

Der Mitgliederbeitrag ge-
staltet sich wie folgt:
Aktivmitglied:
» bereits Mitglied des vpod
CHF 50.— pro Jahr (Stand 2005)
» Aktivmitglied bereits
Mitglied des ZLV
CHF 62.— pro Jahr
» Aktivmitglied nur VZL DaZ
CHF 170.— pro Jahr
» Passivmitglied nicht im
Schuldienst
CHF 42.- pro Jahr



Bea Spaltenstein
Linien

Bea Spaltenstein
Linien

Bea Spaltenstein
Schreibmaschinentext
--> siehe Website des VZL DaZ:
http://www.vzl-daz.ch/html/
ausbildung_daz-lp.html

Stand Januar 2011
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VERBAND DES PERSONALS
OFFENTLICHER DIENSTE — VPOD

Fiir eine hohe Bildungsqualitat.

Zusammenarbeit VZL DaZ / VPOD

Bildung muss eine offent-

ZURICH LEHRBERUFE

Der VPOD Ziirich Lehrberufe mit
rund 1000 Mitgliedern setzt sich
in seiner bildungspolitischen
Arbeit fiir folgende Ziele ein:

Chancengleichheit und Integra-
tion werden immer wichtiger.
Durch Solidaritat Bildung starken.
In einer Welt, in der Bildung als
wirtschaftlicher Standortfaktor gilt,

drohen humanitére Bildungsziele
unterzugehen. Wo zudem Chancen-
gleichheit und Integration behindert
werden, ist die Arbeit der VPOD-Lehr-
krafte um so wichtiger. Auf Bildung
haben alle Menschen den gleichen
Anspruch. Zudem muss Bildung auf
eine sprachlich und kulturell vielfal-
tige Gesellschaft ausgerichtet sein.
Deshalb miissen die mehrsprachige
Ausbildung und die Integration aus-
landischer Kinder geférdert werden.

liche Aufgabe bleiben.

Der VPOD engagiert sich fiir eine hohe
Bildungsqualitét. Diese ist jedoch
durch Sparmassnahmen bei Bund,
Kantonen und Gemeinden gefahrdet.
In die 6ffentliche Bildung muss in-
vestiert werden. Tendenzen, auch die
Bildung der Marktlogik auszusetzen
oder gar zu privatisieren, vermindern
die Chancengleichheit und werden
vom VPOD abgelehnt. Bildung muss
Wege erdffnen statt verbauen. Der
VPOD setzt sich deshalb fiir eine
hohe Durchléssigkeit des Bildungs-
systems, ein entsprechend grosses
und breit gefachertes Lehrstellen-
angebot und ein Recht auf lebens-
lange Fort- und Weiterbildung ein.

und Doppelmitgliedschaft

Die beiden Verbande haben einen
Assoziierungsvertrag abgeschlossen.
Dadurch haben die VZL DaZ-Mit-
glieder Anspruch auf einen Teil der
Leistungen, welche der VPOD fiir seine
Mitglieder erbringt, insbesondere das
Anrecht auf professionelle individuelle
Rechtsheratung beim Sekretariat
VPOD Ziirich Lehrberufe. Der VPOD
vertritt auch die kollektiven rechtli-
chen und bildungspolitischen Interes-
sen und Anliegen des VZL DaZ ge-
geniiber Behdrden und Politik in den
Gemeinden und im Kanton. Zusétzlich
erhalten alle VZL DaZ-Mitglieder
(EROIEIN I EN PR EINEN

Organ des VPOD Ziirich Lehrberufe,
welches auch regelmassig Beitrage
des VZL DaZ veroffentlicht. Fiir diese
Leistungen geht ein Teil des Mitglie-
derbeitrags VZL DaZ an den VPOD.

Méglich ist auch eine Doppelmit-
gliedschaft. In diesem Fall erhélt
das Mitglied sémtliche Leistungen
beider Verbande, beim VPOD zusatz-
lich vor allem die Rechtshilfe durch
Rechtsanwalte und das Abo des
deutschschweizerischen Magazins
«vpod-bildungspolitik», welches
sich oft fundiert mit Fragen von
Migration und Schule befasst. Als
Doppelmitglied bezahlt man den
normalen, nach Einkommen abge-
stuften Mitgliederbeitrag des VPOD
und den Grundbeitrag beim VZL DaZ.
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Bea Spaltenstein
Linien

Bea Spaltenstein
Linien

Bea Spaltenstein
Schreibmaschinentext
siehe 
neue 
Beträge


bitte

frankieren
VZL DaZ
Verein Ziircher Lehrpersonen
Deutsch als Zweitsprache
Prasidentin Bea Spaltenstein
Kugelgasse 11
8492 Wila
bitte
frankieren

vpod ziirich lehrberufe
Birmensdorferstrasse 67
Postfach

8036 Ziirich




Niitzliche Internetadressen

www.vzl-daz.ch
www.vpod-zh.ch
www.vpod-bildungspolitik.ch
www.phzh.ch
www.volksschulamt.zh.ch
www.bildungsdirektion.zh.ch
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